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Der Referentenentwurf zum Steuervereinfachungs-
gesetz 2011 

 

Der Referentenentwurf für ein Steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 wurde 
am 20.12.2010 an die im Gesetzge-
bungsverfahren zu beteiligenden 
Stellen versandt. Eine Beschlussfas-
sung der Bundesregierung ist laut 
BMF für Februar 2011 vorgesehen. 
Das parlamentarische Verfahren 
schließt sich dem an. 

Mit dem geplanten Gesetz sollen die 
im Koalitionsvertrag zwischen Uni-
on und FDP vorgesehenen Maß-
nahmen zur Entbürokratisierung und 
Steuervereinfachung umgesetzt wer-
den. Das Gesetz soll grundsätzlich 
zum 1.1.2012 in Kraft treten. 

1. Das Gesetz setzt insgesamt 41 
Vorschläge zur Steuervereinfachung 
um. Die meisten davon betreffen 
nicht unternehmerisch tätige Per-
sonen, insbesondere Arbeitnehmer. 
Beispiele: 

-- Arbeitnehmerpauschbetrag: 
Der Pauschbetrag wird von 920 € 
auf 1.000 € erhöht. 

-- Steuerliche Berücksichtigung 
von Kindern: Bei den Kinder-
betreuungskosten soll künftig ei-
ne Unterscheidung in beruflich 
oder privat veranlasste Kinder-
betreuung entfallen und die steu-
erliche Berücksichtigung verein-
heitlicht werden. Darüber hinaus 
entfällt bei volljährigen Kindern 
für die Gewährung von Kinder-
geld oder Kinderfreibetrag die 
Einkommensüberprüfung. 

-- Veranlagungsarten: Streichung 
des § 26c EStG (besondere Ver-
anlagung für Ehegatten für den 
Veranlagungszeitraum der Ehe-
schließung). 

-- Abgabe von Einkommensteu-
ererklärungen: Steuerpflichtige, 
die keine Gewinneinkünfte erzie-
len, brauchen eine Einkommens-
teuererklärung künftig nur noch 
alle zwei Jahre beim Finanzamt 
einzureichen. 



-- Entfernungspauschale: Die ta-
gesgenau anzustellende Ver-
gleichsrechnung zwischen Ent-
fernungspauschale und tatsächli-
chen Kosten bei abwechselnder 
Nutzung von ÖPNV und PKW 
wird durch eine jährliche Ver-
gleichsrechnung abgelöst. 

-- Verbilligte Wohnraumüberlas-
sung: Es muss nur noch geprüft 
werden, ob die vereinbarte Miete 
mindestens 66 % der ortsübli-
chen Miete beträgt. Wird die 
Grenze unterschritten, sind die 
Werbungskosten aufzuteilen, an-
dernfalls ohne weitere Prüfung in 
vollem Umfang zum Abzug zu-
gelassen. Damit entfällt die bis-
her nach Ansicht von Rechtspre-
chung und Verwaltung erforder-
liche streitanfällige Prüfung der 
Einkünfteerzielungsabsicht für 
die Konstellation, in der die ver-
einbarte Miete zwar mindestens 
56 %, aber weniger als 75 % der 
ortsüblichen Miete ausmacht. 

-- Feststellungsverfahren bei der 
Erbschaftsteuer: Für betriebli-
ches Vermögen wird die Mög-
lichkeit eines gesonderten Fest-
stellungsverfahren geschaffen. 

Weitere im Koalitionsausschuss ver-
einbarte Änderungen, wie etwa die 
Harmonisierung sozialversiche-
rungsrechtlicher und steuerrechtli-
cher Vorschriften oder die Vereinfa-
chung des steuerlichen Reisekosten-
rechts, haben in dem Gesetzentwurf 
(noch) keinen Niederschlag gefun-
den. 

2. Für Unternehmen sind im Ver-
gleich dazu nur wenige Erleichte-
rungen vorgesehen. 

-- Gebührenpflicht für verbindli-
che Auskünfte: Sie entfällt, 
wenn der Gegenstandswert eine 
Bagatellgrenze von 10.000 € un-
terschreitet. 

-- Betriebsaufgabe, -verpachtung, 
-unterbrechung: Ein Betrieb 
gilt künftig bis zu dem Zeitpunkt 
als fortgeführt, in dem eine aus-
drückliche Aufgabeerklärung 
ausgesprochen wird. Die Be-
triebsaufgabeerklärung ist auf 
den vom Steuerpflichtigen ge-
wählten Zeitpunkt anzuerkennen, 
wenn die Aufgabeerklärung spä-



testens drei Monate später dem 
Finanzamt vorliegt. Damit soll 
sichergestellt werden, dass der 
Steuerpflichtige die Betriebsauf-
gabe nicht auf einen Zeitpunkt 
erklären kann, für den bereits die 
Festsetzungsverjährung eingetre-
ten ist. 

-- Frist für die Meldung von Aus-
landssachverhalten: Die bishe-
rige einmonatige Frist des § 138 
AO wird auf sechs Monate ver-
längert. 

-- Erleichterungen bei der elekt-
ronischen Rechnungsstellung: 
Erlaubt sind dann auch in be-
stimmten elektronischen Formen 
übermittelte Rechnungen. Im 
Gegenzug wird die Regelung zur 
Umsatzsteuernachschau (§ 27b 
UStG) dahin gehend ergänzt, 
dass auch elektronisch gespei-
cherte Aufzeichnungen etc. ein-
gesehen werden können. Die 
Neuregelungen sollen zum 
1.7.2011 in Kraft treten. 

Zentralen Forderungen der Wirt-
schaft wurde damit nicht entspro-
chen. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf eine Neuregelung der Ver-
lustverrechnung sowie die Abschaf-
fung der Gewerbesteuer. Darüber 
hinaus wurden in dem Entwurf Pläne 
zur Einführung eines modernen 
Gruppenbesteuerungssystems nicht 
umgesetzt; damit bleibt vor allem 
das Erfordernis eines Gewinnabfüh-
rungsvertrags bestehen, was nicht 
nur aufgrund der (damit verbunde-
nen) erforderlichen Verlustüber-
nahmeverpflichtung, sondern auch 
wegen der Komplexität und damit 
verbundenen Risken der diesbezüg-
lichen steuerlichen Anforderungen 
ein echtes Ärgernis darstellt. Es wä-
re sehr zu begrüßen, wenn sich der 
Gesetzgeber dieser Regelungen zü-
gig annehmen würde. 
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